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Satzung des Vereins 

Förderverein International Montessori School Dortmund e.V. 

 

 

 

 

§ 1 - Name, Sitz und Geschäftsjahr 

 

1. Der Verein führt den Namen „Förderverein International Montessori 

School      Dortmund e.V.“. Er soll in das Vereinsregister des Amtsgerichts Dort-

mund eingetragen werden. 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Dortmund. 

3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 2 - Zweck des Vereins 

 

1. Der Verein dient der Förderung der International Montessori School, 

die die 

Erziehung, Bildung und individuelle Förderung von Kindern im Altern von 

0-6 Jahren nach den Prinzipien der Montessori-Pädagogik umsetzt. 
2. Der Zweck des Vereins wird verwirklicht insbesondere 

 

a) durch die Beschaffung von Geld- und Sachspenden zur Un-

terstützung der 

Einrichtung 

b) durch die Unterstützung von Veranstaltungen der Einrichtung 

3. Die Durchführung der Aufgaben erfolgt in enger Zusammenarbeit mit 

der 

      Trägergesellschaft „gemeinnützige Trägergesellschaft IME-DO mbH“ 

4. Der Verein ist parteipolitisch nicht gebunden und verfolgt keine ande-

ren als die satzungsgemäßen Ziele und Zwecke. 

 

 

§ 3 - Gemeinnützigkeit 

 

1. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

2. Der Verein dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne 

des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

4. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 

auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

5. Der Verein haftet ausschließlich mit seinem Vereinsvermögen. 
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§ 4 - Mitgliedschaft 

 

1. Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen des 

öffentlichen und privaten Rechts werden, die sich zu den Zwecken des Vereins be-

kennen. Die Mitglieder des Vereins haben gleiche Rechte und Pflichten. 

2. Die ordentliche Mitgliedschaft berechtigt zur Teilnahme und Abstim-

mung bei den Mitgliederversammlungen sowie zur Stellung von Anträgen. Jedes 

ordentliche Mitglied hat eine Stimme. 
3. Der Verein kann auch fördernde Mitglieder aufnehmen. Diese Mitglieder werden 

regelmäßig über die Vereinstätigkeit informiert, sind jedoch nicht wahl- und 

stimmberechtigt. Sie haben das Recht, an Mitgliederversammlungen teilzunehmen. 

4. Die ordentlichen Mitglieder sind verpflichtet, die Satzung einzuhalten. 

5. Die Mitgliedschaft begründet keinen Rechtsanspruch auf Zuteilung eines Betreu-

ungsplatzes in den Einrichtungen des Vereins. 

6. Jedes Mitglied hat das Recht, die Mitgliederliste einzusehen. Der Vorstand händigt 

gegen Kostenerstattung die Liste mit Namen und Anschriften der Mitglieder jedoch 

nur aus, wenn das Mitglied versichert, hiermit nur satzungsmäßige Rechte wahrzu-

nehmen. Jedes Mitglied kann jederzeit die Streichung seines Eintrags von der Liste 

verlangen. 

 

 

§ 5 – Beiträge 

 

1. Jedes ordentliche Mitglied verpflichtet sich, monatliche Mitgliedsbeiträge zu 

                 bezahlen. Mit der Aufnahme in den Verein stimmt das Mitglied der Teilnahme am 

                 Lastschriftverfahren zu. 

2. Die Mitgliederversammlung beschließt die Mindesthöhe und die Fälligkeit der 

                 Beiträge. 

3. Die Mitgliederversammlung ist berechtigt, die Erhebung von außerordentlichen 

                 Beiträgen zu beschließen. 

4. Angestellte der „gemeinnützigen Trägergesellschaft ime-do mbH“ sind von der 

Zahlung des Beitrags befreit, da sie durch ihre Mitarbeit im Förderverein einen 

                 zusätzlichen Beitrag für die Einrichtung leisten. 

 

 

 § 6 - Aufnahme in den Verein und Beendigung der Mitgliedschaft 

 

1. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Eine Ablehnung 

muss nicht begründet werden. Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme ist nicht gegeben. 
2. Die Mitgliedschaft endet durch ordentliche Kündigung oder durch den Tod des Mit-

glieds oder durch den Ausschluss aus dem Verein. 

3. Die Kündigung erfolgt durch schriftliche und eingeschriebene Erklärung gegenüber 

dem Vorstand zum Monatsende unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten. 

4. Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung durch den Vorstand 

ausgeschlossen werden. Ein wichtiger Grund ist insbesondere dann gegeben, wenn 

das Mitglied den Zielen des Vereins nachhaltig zuwiderhandelt oder ein Zahlungs-

rückstand trotz zweimaliger Mahnung länger als sechs Monate besteht. 

5. Der Ausschließungsbeschluss mit Begründung ist dem Mitglied mittels eingeschrie-

benen Briefs bekannt zu machen. Gegen den Beschluss steht dem Mitglied inner-

halb eines Monats nach Zugang des Ausschließungsbeschlusses das Recht auf An-

rufung des Vorstands zu. Die Anrufung hat aufschiebende Wirkung. 

6. Der Vorstand entscheidet endgültig. Vor dieser Entscheidung steht dem Mitglied 

kein Recht auf das Herbeiführen einer gerichtlichen Entscheidung über die Wirk-

samkeit des Ausschließungsbeschlusses zu. 

7. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle An-

sprüche aus dem Mitgliedsverhältnis mit Ausnahme gegebener Darlehen. Eine 

Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen Unterstützungsleitungen ist 

grundsätzlich ausgeschlossen. Über Ausnahmen entscheidet der Vorstand auf An-
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trag. Der Anspruch des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen bleibt hier-

von unberührt. 

 

 

§ 7 - Organe des Vereins 

 

Organe des Vereins sind: 

 der Vorstand 

 die Mitgliederversammlung 

 

 

§ 8 - Vorstand 

 

1. Der vertretungsberechtigte Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht 

aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem Schatzmeister und dem 

      2.Schatzmeister , die von der Mitgliederversammlung gewählt werden. 
2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich im Sinne des § 26 

BGB durch jeweils zwei Vorstandsmitglieder nach § 8 (1) vertreten. Alleinzeich-

nungsberechtigte sind nicht zugelassen. 
3. Der Verein wird vom gesamten Vorstand geleitet. Der Vorstand regelt 

seine Aufgabenverteilung untereinander. 
4. Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus und führt die lau-

fenden Geschäfte des Vereins, hierzu kann er sich eines hauptamtlichen Ge-

schäftsführers bedienen. 
5. Die Aufgaben des Vorstandes liegen in der Umsetzung der Ziele aus § 

2. 

6. Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt auf zwei Jahre. Sie bleiben 

solange im Amt, bis die jeweiligen Nachfolger gewählt sind. Wiederwahl ist zuläs-

sig. 

7. Die Wahl der Vorstandsmitglieder kann auf Wunsch eines Mitgliedes 

der Versammlung geheim erfolgen. Gewählt wird in Blockwahl, wenn die Zahl der 

Bewerber der Zahl der zu besetzenden Posten entspricht. Gibt es mehr Kandidaten 

als offene Vorstandsposten, erfolgt eine Abstimmung über jeden Kandidaten ein-

zeln. 
8. Scheidet ein Vorstandsmitglied aus und beträgt danach die Anzahl der 

verbleibenden Vorstandsmitglieder nach § 8 (1) noch zwei, so braucht für den 

Rest der Amtsdauer keine Nachwahl vorgenommen werden. Sinkt die Anzahl der 

verbleibenden Vorstandsmitglieder nach § 8 (1) unter zwei, muss eine Nachwahl 

für den Rest der Amtsdauer unverzüglich erfolgen. 
9. Die Mitgliederversammlung kann Mitglieder des Vorstands aus wichti-

gem Grund mit Zweidrittelmehrheit abberufen. Würde dadurch die Anzahl der Vor-

standsmitglieder nach § 8 (1) auf unter zwei sinken, ist eine Abberufung nur mög-

lich, wenn gleichzeitig eine Nachwahl für den Rest der Amtsdauer stattfindet. 
10. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die von 

einem Vorstandsmitglied schriftlich, per E-Mail, mündlich oder telefonisch mit ei-

ner Woche Frist unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen werden. Abwei-

chungen im Verfahren bedürfen der Zustimmung aller Vorstandsmitglieder. 
11. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vor-

standsmitglieder anwesend sind. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. 

Gefasste Beschlüsse sind zu protokollieren. 
12. Angestellte des Vereins können nicht Mitglied des Vorstands sein. 

13. Eine Haftung des Vorstands für einfache Fahrlässigkeit ist ausge-

schlossen. 

14. Die Mitglieder des Vorstandes üben ihr Amt ehrenamtlich aus. 
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§ 9 - Mitgliederversammlung 

 

1. Die Mitgliederversammlung beschließt über alle Angelegenheiten, die 

ihr vom Vorstand vorgelegt werden. Darüber hinaus sind ihr folgende Aufgaben 

ausdrücklich vorbehalten: 
a) Wahl des Vorstandes 

b) Wahl der Rechnungsprüfer 

c) Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstandes und die 

      Genehmigung der Jahresabrechnung 
d) Entgegennahme des Berichts der Rechnungsprüfer und Entlastung 

des Vorstandes 
e) Entscheidungen über Satzungsänderungen 

f) Entscheidungen über die Vereinsauflösung 

g) die Mindesthöhe und Fälligkeit der Beiträge 

2. Der Vorstand hat jährlich mindestens eine ordentliche Mitgliederver-

sammlung einzuberufen. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss ein-

berufen werden, wenn dies von der Mehrheit der Mitglieder des Vorstands oder 

von mindestens einem Drittel der Vereinsmitglieder schriftlich unter Angabe der 

Gründe beantragt wird. 
3. Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung schriftlich oder per E-

Mail und unter Angabe der Tagesordnung ein. Die Einladung ist möglichst drei Wo-

chen, jedoch nicht weniger als 8 Tage vor dem Versammlungstermin abzusenden. 

Für eine außerordentliche Mitgliederversammlung verkürzt sich diese Frist auf eine 

Woche. 
4. Anträge zur Tagesordnung können bis zu zwei Tage vor der Mitglie-

derversammlung schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. 
5. Die Mitgliederversammlung wird von einem Mitglied des Vorstandes 

geleitet. Er kann die Leitung einer anderen Person übertragen. 

6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Er-

schienenen beschlussfähig, sofern zu ihr ordnungsgemäß eingeladen wurde. 
7. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

8. Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich 

bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung 

gesondert zu erteilen und nachzuweisen. Ein Mitglied darf nicht mehr als eine 

fremde Stimme vertreten. 
9. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stim-

menmehrheit der Anwesenden, bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abge-

lehnt; zu Satzungsänderungen ist jedoch eine Mehrheit von 2/3 der Anwesenden, 

zur Änderung des Vereinszweckes und zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit 

von 4/5 der Anwesenden erforderlich. 
10. Beschlüsse zur Satzungsänderung oder zur Auflösung des Vereins o-

der zur Abberufung eines Vorstandsmitglieds dürfen nur gefasst werden, wenn sie 

in der Einladung bereits angekündigt wurden. 
11. Über gefasste Beschlüsse ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Pro-

tokollführer und vom Leiter der Versammlung zu unterzeichnen ist. 

12. Jedes Vereinsmitglied ist berechtigt, die Niederschrift einzusehen. 

Einwände gegen die Richtigkeit des Protokolls können nur innerhalb eines Monats 

nach der vollständigen Unterzeichnung des Protokolls geltend gemacht werden. 
13. Ein Mitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn die Beschlussfassung die 

Vornahme eines Rechtsgeschäfts mit ihm oder die Einleitung oder Erledigung eines 

Rechtsstreits zwischen ihm und dem Verein betrifft. 
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§ 10 - Ausschüsse 

 

1. Der Vorstand kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Ausschüsse konsti-

tuieren und auflösen. 

2. Die Aufgaben der Ausschüsse und die Entscheidungskompetenzen be-

schließt der Vorstand. 
 

 

§ 11 - Rechnungsprüfung 

 

1. Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rechnungsprüfer, die nicht 

Mitglied des Vorstandes sein dürfen. Sie werden auf die Dauer von zwei Jahren 

gewählt. 

2. Die Rechnungsprüfer haben alljährlich vor der ordentlichen Mitglie-

derversammlung die Bücher und Belege des Vereins auf Ordnungsmäßigkeit der 

Buchführung und Verwaltung im abgelaufenen Geschäftsjahr zu prüfen. Sie erstat-

ten darüber in der Mitgliederversammlung Bericht. 
 

 

§ 12 - Auflösung des Vereins 

 

1. Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitgliederver-

sammlung mit einer Mehrheit von 4/5 der anwesenden Mitglieder (siehe auch § 9 

(9) und (10)). 
2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbe-

günstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die gemeinnützige Trägerge-

sellschaft IME-DO mbH mit Sitz in Dortmund, die es ausschließlich im Rahmen ih-

rer in der Satzung festgelegten Ziele und Zwecke zu verwenden hat. 
      Sollte dies aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich sein, so fällt 

das Vermögen des Vereins an eine andere juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für 

Bildungs- und Erziehungszwecke. 
 

 

 

 


